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des Landrath Baron non Toll an den Herrn 

RMerschaMMptmann. 





5chrei6m de5 Landrath Haron von Toll an den Herrn 
MterschasisMlMiann, ä. ä. l6. Hcloßer o. 

Meine abweichende Ansicht von den Grundprincipicn, welche die Kommission zu
sammengestellt hat, Ew. Execlleuz hierbei vorstellend, muß ich zugleich mein Bedauern 
ausspreche», daß die Kürze der Zeit es mir nicht gestattet hat, diesen wichtigen Gegen
stand in einer erschöpfenden Weise zu bearbeiten. 

Da die Verathuugen mit den Herren Kreis - Deputirten bereits ihren Anfang 
genommen haben, so mußte ich mich entschließen, meine Vorarbeiten abzubrechen, um 
Ew. Exccllenz und den Herren Krcis-Deputirten wenigstens eine allgemeine Ucbersicht 
meiner, auf das Studium der vaterländischen Geschichte gegründeten Ansichten — vor
legen zu konneu. 

Mögen sie die Berücksichtigung finden, die jede historische Grundlage verdient! 

Indem ich meine abweichende Ansicht von den Grundzügen der Reorganisation 
der Landcsbehördcn, welche znr Justiz-Reorganisation Ehstlanos von der ritterschaftlichen 
Commission zusammengestellt sind, Einer Hoch- nnd Hochwohlgebornen Ritterschaft die 
Ehre habe vorzulcgcu, muß ich zugleich erklären, — daß ich mit den aufgcuommenen 
Grundzügcn aus der Ursache uicht cinverstcmdeu sein kann, — weil dieselben Reformen 
enthalten, welche den historischen Rechtsbodcn verlassend, die Grundfesten unserer ritter-
schaftlichcn Coustitutiou vollständig untergraben. 

Meiner Ansicht nach hat die Commission den Standpunkt nicht eingenommen, von 
dem aus sie ihre Reform-Vorschläge zu entnehmen hatte. Stat t nämlich a u s dem 
Wesen u n d der N a t u r u n s e r e r r i t t e r s c h a f t l i c h c n V e r f a s s u n g ihre Vor
schläge zu schöpfe», hat sie aus dem Gesichtspunkte auswärtiger Auschauuugen Reformen 
vorgeschlagen, welche dem Wesen und der Natnr unserer Verfassung zuwider sind — 
daher nicht anders als zerstörend zurückwirken können. 

Von ihrem Gesichtspunkte ausgehend, wird vou der Commission in Vorschlag 
gebracht: 

1) Die Wählbarkeit zu einem Richtcramtc nicht mehr an die Bedingungen 
des Grundbesitzes und des Iudigeuats zu binden. 

2) Ständige Richter. 
3) Fachjuristen als ständige Glieder der Justizbehörden. 

Und in Folge dieser Grundlagen: 
5) Eine neue Behörden-Verfassung. 

Meiner Ansicht nach hatte die Commission zur Aufgabe, nach § 8 des Rcichsraths-
Gutachtcns vom 29. September 1862, ihr Gutachten darüber abzugcbcu: „welche 
„Abänderungen nnd Ergänznngcn an dein allgemeinen Fundamental-Reglement für 
„Umgestaltung des G e r i c h t s w e s e n s in Rußlaud vorzunehmen seien, um dasselbe 
„ a u die u n t e r u n s e r e r V e r f a s s u n g stehenden G e r i c h t s b e h ö r d e n a n z u 
l a s s e n . " 

D a nämlich Ehstlcmd nicht nach den allgemeinen Gesetzen des Reichs verwaltet 
wird, ans Grundlage unserer verbrieften und Allerhöchst bestätigten Rechte und Rechts-
gcwohnhcitcn ein Gutachten darüber abzugeben, in welcher Weise das Gerichtswesen, 
also das Gerichtsverfahren nach dem allgemeinen Fundamental-Reglement zu verbessern 
sei, ohne den historischen Ncchtsboden, ans dem die Landcs-Iustizbehörden durch unsere 
Verfassung stehen, irgendwie zn schwächen; nicht aber — in welcher Weise das Gerichts
wesen und die Gerichtsbehörden in Ehstland — nach obigem allgemeinen Fundamental-
Reglement abzuändern seien, selbst mit Anfopfcrnng der wesentlichsten Bestandteile und 
Eigentümlichkeiten unserer Verfassung. 

Nur von diesem Standpunkte ans, glaube ich, hätte die Commission ihre Reform-
Vorschläge zu formulircu gehabt, nicht aber ans dem alleinigen Gesichtspunkte einer 
anderweitig geltenden oder einzuführenden Iustizpflege uud Iustiz-Vehördcuvcrfassuug. 

Die Reformen, welche an der Verfassung oder bei der Iustizpflege in den Nachbar-
provinzcu in Aussicht gestellt siud, können für uns nicht maßgebend sein. Das Be
stehende verdankt eben den wechselnden Anschauuugcu der Zeiten ihre Zusammenstellung. 
I h r Rechtsbodcn verliert sich daher in dem Zusammenfluß der mehr oder weniger 
gnädigen Resolutionen, welche die verschiedenartigsten Regierungen, denen sie seit dem 
13. Jahrhundert ganz oder thcilwcisc nntcrworfcn gewesen sind, ihnen verliehen haben. 

Die Verfassung der chstländischen Ritterschaft hat sich dagegen aus e i g e n e r 
Naturkraft zu ciucm so vollständigen organischen Wesen herausgebildet, daß sich iu ihr 
Alles, durch Rechte uud Pflichtcu wechselseitig bedingt, erhält und ersetzt. 

So kann denn auch die Landes-Instizpflcgc nicht herausgerissen werde», um an ihr 
separate Versuche anzustellen. Sie bildet einen Thcil der Pflichten, welche die Ritter
schaft zn tragen hat. Nun hat sie aber noch andere, nicht minder wichtige, denen sie 
aber nicht gerecht werden könnte, wen» sie zn dem angeführten Zwecke Institutionen 
schwächt oder gar aufhebt, vermittelst welcher sie in dem Besitze einer über sechshundert 
Jahre überdauernden Staats- uud Gerichtsverfassuug hat bleiben können, durch deren 
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Zusammenstellung nnd Znsammenwirken das ursprünglich Waldcmar-Erichsche Lehn- und 
Landrecht erst zu einem Harrisch-Wierischen Rechte, und dann, auf Grundlage von „Be
hebungen nnd wohlgcsprochenen Urtheilen", zu einem Ritter- uud Landrechte des Fürsten-
thums Esten sich hat ansbilden tonnen. 

Eine Vergcgcnwärtigung der Rechte uud Pflichten, welche der landständischen Ver
fassung von den ersten deutschen Eroberern Ehstlands ans uns vererbt sind, wird hier 
um so nothwcndigcr ^cin, als wir iu der Ertcnntniß dieser Pflichten uus selbst prüfeu 
tonnen, ob wir unter den gegenwärtigen Verhältnissen uoch iu der Lage siud, dieselben 
anszuüben. Köuuen wir sie nicht weiter übernehmen, so werden uns auch Fachjuristen 
nicht mehr helfen tonnen, Rechte aufrecht zn erhalten, die nur iu der Ausübung jener 
Pflichten bedingt sind. 

Können wir sie aber noch weiter forttragen, dann haben wir auch ohne ^eihülfe 
die moralische Kraft, die Integrität unserer Verfassung ans nnscrc Nachtommcu zu 
vererben. 

Nach den ans dem Lehn- und Landrechte in das Ritter- und Landrecht übertragenen 
Grundpriucipicn entspringen für die Ritter- und Landschaft aus dem ihren Gliedern 
fast allein zustehenden Rechte zum Grundbesitz bestimmte Pflichten, welche sie, den Be
wohnern des Landes gegenüber, dagegen zu trage» hat. 

Betrachten wir diese ritterschaftlichcn Rechtspflichtcu, uud uuter diesen namentlich 
die Administration und die Rechtspflege, fo fällt auf die ciuzclucu Glieder der Ritter
schaft die Erfüllung derselben a l s eine persönliche Dienstp f l i ch t — und zwar 
als eine uucut geldl iche, sobald sie durch die Ritterschaft hierzu bestimmt werden. 
Der Einzelne tonnte sich allenfalls von dieser Pflicht losmachen, jedoch nnr mit Zu
stimmung der Ritterschaft, die dagegen einen andern aus ihrer Mitte iu dcsseu Stelle 
einzusetzen hatte. Die Ritterschaft bestimmte ihre Glieder, je nachdem sie durch Ver
mögensumstände, Fähigkeiten und Patriotismus ciue Stelle eiuzunehmen geeignet waren, 
bald in die Admiuistration, bald in die Iustizpflcge. So trug denn Jeder sein Pflicht
t e i l ab nnd lernte dabei die Rechte, Gebränche uud Bedürfnisse des Landes in allen 
Zweigen immer mehr uud mehr kennen. Wer den an ihn gestellten gerechten Anfor
derungen nicht entsprach, wurde gemeiniglich zu keinen: weiteren Posten wieder gewählt. 
Am schärfsten traf immer denjenigen der Tadel, welcher nicht mit der verlangten Pflicht
treue seinem Posten vorgestandeu. So bildete und unterhielt sich in Ehstland ein be
ständig frisches Staatslcben, geleitet von Männern, die aus der Zahl der Bessern und 
Weiscrn auserwählt waren. M i t Hinweisung ans diesen Zustand, sowie auf die vor
wurfsfreie Erfüllung ihrer Pflichten, ist es anch der Ritterschaft zu alleu Zcitcu möglich 
gcwescu, alle äußeren Angriffe abzuwehren und die Rechtskraft ihrer Verfassung aufrecht 
zu erhalten. 

V o r B e r a t hnng der oben bemerkten Eommissions-Vorschlägc müßte daher die 
Ritterschaft erst die Frage entschieden haben, ob sie in der Lage sei, von ihren Gliedern 
die Dienstpflicht wie früher zu verlangen, oder nicht. Von der Entscheidung dieser Frage 
würde dann auch das weitere Schicksal unserer Verfassung abhängen. 

Wird die Dienstpflicht aufgehoben, so möchte — da Rechte und Pflichten sich 
immer gegenseitig bestimmen — für die Ritterschaft auch das auf diesen Dienstpflichten 
gegründete Recht des Grundbesitzes „grundsätzlich" nicht mehr haltbar erscheine». Es 
wird Jedermann, der das Geld zahlen kann, Rittergüter erwerben tonnen, da die Ge-
sammtheit keine weiteren Ansprüche an die Person des Rittergutsbesitzers zu machen hat, 
als die Einzahlung der ans das Gut rcpartirtcu Summe Geldes. 

Die Commissions-Vorschlä'gc enthalten somit Grnndprineipien, welche, bei näherer 
Beprüfung ihrer Eonscqncnzcn, von der Vcrfassungsfragc nicht getrennt werden können. 

Der Mangel an gründlichen Motiven zu dcu einzelnen Vorschlägen ist hier um 
so mehr zu beklagen, als dieselben nachgewiesen hätten, von welchem Gesichtspunkte aus 
die Commission zu dem Schluß gelangt ist, daß die Verwirklichung obiger Vorschläge 
zur Wohlfahrt des Landes uothwendig sei. Es bleibt daher dem Untersucheudcu kein 
anderes Mittel übrig, um aus diesem Dunkel hcrauszukommeu, als aus den Vor
schlägen selbst die leitenden Ansichten der Eommission herauszufinden. Uuwilltührlich 
gelangt man da zn der Ansicht, daß die Eommission die Integrität unserer ritterschaft
lichen Verfassuug nicht mit iu Betracht gezogen hat, dagegen aber einen neueu Aufbau 
derselbe« bezweckt, in welchem die Rechtspflege als Hanptorgan, die politische Stellung 
der Ritterschaft dagegen als ein untergeordnetes hineingebracht werden soll. 

Sind nuu in der That Gründe vorhanden, welche die Ritterschaft zwingen könnten, 
selbst Maßregeln zu ergreifen, um ihre alte wohlorganisirte Verfassung oicscrhalb um
zuändern? 

Ist die strenge Durchführung von zwei Gcrichtsinstanzen und daher die Stellung 
des ueueu oberlaudgcrichtlichen Tribunals als regelrechtes Appellationsgericht für die Wohl
fahrt des Landes notwendiger als die.Beibehaltung des Oberlandgerichts und Land-
raths-Kollcgiums in dem gegenwärtigen Bestände uud der gegenwärtigen Competenz? 

Hat etwa die größere Zahl der aus dem bcsitzlichcu Adel erwählte» Nichter irgend 
welche Verschuldung auf sich geladen, welche die grundsätzliche Beseitigung derselben ans 
dem Richteramte zur uuabwendbarcu Notwendigkeit erhebt? 

Und zugegeben, daß wir gegenwärtig weniger Rcchtsgclehrtc unter unserem besitz
lichen Adel auszählen können, als wir Nichtcrstcllen zn besetzen haben, müssen wir aber 
deshalb verzweifeln, daß uusere Kinder und Nachkommen nicht im Stande sein werden, 
durch allgemeineres Studium der Rechtswissenschaften den Anforderungen der Zukunft 
zu entsprechen? 

Diese Fragen mnß ich entschieden mit Nein beantworten. Nicht in dem Aufgeben 
des Prineips, die Landcsjustiz nur durch besitzlichc, zur Adclsmatritul gehörige Edel-
leute vertreten zu wisscu und der in Folge dessen vorgeschlagenen Veränderung des Bc-
hördeupersonals habeu wir eiue Verbesserung unseres Gerichtswesens zu suchen, soudern 
in einem zweckmäßigen Ger ich tsver fahren allein. 

Dieses Gerichtsverfahren muß aber auch uur iu der Art festgestellt werden, daß 
die Grundfesten unserer Verfassung nicht geschwächt, noch die Harmonie und die Ord
nung zerrissen werde, welche in der Zusammenstellung und in dem Zusammenwirten 
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der verschiedenen Institutionen besteht, die zu gleicher Zeit für die Landeswohlfahrt 
Sorge zu tragen haben. 

Die Landeswohlfahrt kann und darf auch uur Zweck und Ziel unserer Bestrebungen 
sein. S o wie unsere Vorfahren, so müssen auch wir, unbeirrt von den zur Mode ge
brachten Zeit- oder Parteidoetrincn, unsere Aufgabe verfolgen, „innerhalb unserer Ehst-
„ländischen Verfassung das Ueberlieferte von edlen Gesichtspunkten aus eifrig fortzu
bi lden, aber dennoch zu erhalteu." 

Vollkommen ist keine Verfassung und kann es auch nicht sein. 
Die Ehstländische besitzt aber noch gegenwärtig den Vorzug, daß sie „auf Grund

lage von Bcrathungeu und Beschlußnahmen über gute Gebräuche und Landesordnungen" 
(Urkundenbuch Regcste 713 vom 26. März 1306) als eine freie Gemeindeverfassung 
sich weiter fortgebildet hat. Die Teilnehmer waren und blieben gleichberechtigte und 
von gleichen Interessen beseelte Personen. Administration, Gesetzgebung und Rechts
pflege gehörten noch bis vor etwa hundert Jahren fast ausschließlich in den Kreis ihrer 
Berathungen. Sie hat daher die unschätzbare Eigenschaft bewahrt, daß kein importirtes 
Element die Harmonie und die Ordnung ihrer Organisation stört. Daher finden wir 
auch uur hier ein in der Geschichte der uns umgebenden Provinzen und Staaten sonst 
nicht zu findendes Beispiel, daß eine landständische Verfassuug eine nur annähernde 
moralische Kraft aus sich selbst erworben und so lange Zeit in sich selbst bewahrt hätte. 

Die wichtigste Institution für Ehstland ist das Landraths-Collegium und Ober-
landgcricht. An ihr können wir am deutlichsten erkennen, daß eine Reform des Iustiz-
wesens nach dem Project der Commissiou von der Ritterschaft nicht angenommen wer
den kann, ohne hiermit ihre Verfassung aufzugeben. 

I h r Entstehen ist bereits in den Anfängen der Geschichte Harriens und Wierlands 
zu erkennen und bereits in dem Jahre 1259 sichtbar, in welchem Jahre sie unter der 
Bezeichnung „der in Neval anwesenden, das Land regierenden Vasallen bezeichnet wird." 

I m Jahr 1284 haben diese „regierenden Vasallen" schon den Titel „Königlich-
Dänische Räthe," wie aus der Urkunde, vom Ostertage d. I . datirt, zu ersehen, wo 
sie mit dem Bischof Johannes von Reval und der Gcsammthcit der Vasallen feierlichst 
erklären, „daß sie sich einhellig zconföderirt und eidlich verbunden haben, zunächst das 
„Recht ihres Herrn Königs, nach Gerechtigkeit und Billigkeit zu wahrcu und zu fördern, 
„denn aber auch in Allem ihr eigenes Recht, das sie nach dein alten Gesetze besitzen, 
„zu vcrthcidigeu gegen Jeden, der es versuchen würde jene alten Gesetze uud Rechte zu 
„verletzen." 

Auf dem Landtage zu Wofel am 26. August 1595 schließen die Räthe mit der 
anwesenden Ritterschaft und Landsassen abermals ein Bnndniß, nach welchem sich beide 
Theile verpflichten, „die Rechte, Freiheiten und wohlhcrgebrachtcn Gewohnheiten dieses 
„Fürstenthums Esteu stets fest und beständig aufrecht zu erhalten und gegen Jedermann 
„zu vertheidigen uud zu schützen." Als dieses erneuerte Bünduiß geschlossen wurde, 
konnten sie nicht voraussetzen, daß die wicdergestärkte innere Einigkeit schon nach wenigen 
Jahren die Kraft werden würde, durch welche sie ihre angestammten Rechte für sich und 
ihre Nachkommen zu retten und zu bewahren im Stande sein würden. 

Herzog Carl von Südermanlano (nachmaliger König Carl I X . von Schweden) 
unterzeichnete als Rcichsverweser am 17. Jun i 1600 zu Stockholm eine Resolution, nach 
welcher in Ehstland das schwedische Recht eingeführt werden sollte. Die Erklärung der 
Abgeordneten der Ritterschaft, wie es der Ritterschaft unmöglich sei, die angestammten 
Rechte und Gesetze gegen schwedische zu vertauschen, tonnte des Fürsten S inn nur dahin 
ändern, daß er begehrte, das schwedische Recht solle wenigstens als Hülfsrecht in Ehstland 
eingeführt werden. Nachdem die Abgeordneten auch hieriu einzuwilligen sich nicht ver
stehen tonnten, wurden sie entlassen. 

Der Fürst segelte hierauf mit seiner ganzen Armee herüber nach Reval. Hier 
den 3. August und zwar früher als die Abgeordneten angelangt, drang er von Neuem 
darauf, daß die versammelten Räthe und Ritterschaft das schwedische Recht annehmen sollten. 

Räthe und Ritterschaft verblieben standhaft bei ihrer früheren B i t t e , um Verscho-
nung von dieser Gnade. 

Sic antworteten in ihrer „schlicßlichcn unterthäuigsteu Erklärung" vom 24. August, 
sie bäten einhellig Se. Fürstliche Durchlaucht ihnen die Annehmung des schwedischen 
Rechts zu erlassen nnd ihnen ihre uralteu, mit Darstrcckung Leibes und Blutes erwor
benen Freiheiten uud Rechte bestätigen zu wollen; denn diese Rechte unverrückt zu behal
ten und zu erhalten zwänge sie die eingepflanzte Liebe zu ihrem Vaterlande; auch seien 
ja diese Rechte von allen früheren Herrn und weiland Königen dieser Lande immer be
stätigt gewesen. Sic bäten daher abermals aufs allernnterthänigstc Se. Fürstliche 
Durchlaucht dieses Puuktcs wcgeu hinfüro in Gnaden sie nicht zu bemühen, sondern zu 
Se. Fürstl. Durchlaucht ewigen Gedächtniß, dieselben Rechte in ihrem uralten Lauf 
verbleiben zn lassen und mit gnädigster Confirmation unverändert bekräftigen zu wollen. 

Der Herzog ertheilte am 3. September die Confirmatiou nud zog mit seiner 
Armee von Reval ab nach Pernau zu. So hatte dcun die Einigkeit und Standhaftig-
keit der Ritterschaft mit welcher sie ihre guten Rechte zu vertreten wußten, mit Gottes 
Hülfe einen Erfolg errungen, der Angesichts eines wohlgerüsteten Heeres, unerreichbar 
scheinen mußte. 

Wie die Rechtspflege, so gehörte auch seit der älteste» Zeit die Verwaltung des 
Landes ausschließlich zu deu iunereu Augclcgenhcitcn der Ritterschaft. M i t dem Wech
sel der Rcgicruugeu war hier keiuc Veränocruug eingetreten. Wie früher unter Vorsitz 
des dänischen Hauptmanns zu Reval, und darnach unter dem Ordens - Comthur zu 
Reval für die Laudschaft Harricn und dem Ordcns-Voigt zu Wescuberg für die Land
schaft Wierland war die Verwaltungsgewalt in den Händen der Lanoräthe, welche zur 
schwedischen Zeit unter Vorsitz des General-Gouverneurs oder seines Statthalters, alle 
Geschäfte besorgten, die dieser Zweig verlangte. 

I n dem direkten Verkehr uud in den gemeinschaftlichen Berathungen mit den regie
renden Landräthcn, hatte der General-Gouverneur die Gelegenheit, die Mi t te l des Lan
des, so wie die längst bestehende einfache und nach allen Seiten hin gerechte Verwal
tung kennen zu lernen. Er konnte durch eigene Anschauung zur Ueberzeugung gelangen, 
ob die aus Stockholm hergesandten Befehle zum Nutzen des Landes ausgeführt werden 
konnten, oder ob sie überhaupt ausführbar seien. 
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Diesem geordneten Zustande haben wir es zu verdanken, daß die von der schwe
dischen Regierung angeordnete Güter-Reduction hier keine so traurigen Folgen gehabt 
hat, als in Livland, wo in Folge dagegen gemachter Vorstellungen im Jahre 1694 
sogar die etwa vor 60 Jahren gegebene ritterschaftlichc Verfassung aufgehoben und die 
schwedische Gesetzgebung eingeführt wurde. 

Wenn an der Spitze der ehstländischen ritterschaflichen Verfassung drei statt zwölf 
Männer gestanden hätten, so hätte sie wohl ein gleiches Schicksal haben tonnen, da 
eine so geringe Zahl leichter beseitigt werden konnte. So aber verblieben die Laudräthe, 
obschon die königliche Regierungsgewalt immer mehr die landständische Selbstverwaltung 
verdrängte, dennoch diejenige Behörde, durch welche die königliche Regierung und der 
General-Gouverueur mit der Ritterschaft verhandelte. 

I n der ersten Zeit der russischen Regierung verblieb die Verwaltung nach früherer 
Weise, indem der Fürst Menschitow als erster General-Gouverneur am 23. Februar 1711 
dahin seine Anordnung traf, daß zwei Lanoräthe die Gcneral-Gouverueurs-Augelcgeuheiten 
für die Zeit seiner Abwesenheit zu besorgen hätten. 

Landrath Baron Friedrich von Loewen war der erste, der als Vice-Gouverneur 
mit einem seiner College« aus dem Landraths-Collcgium bis znm Jahre 1735 fnngirte. 
I hm folgten Landrath Baron Hans von Rosen zu Sonorm und Landrath Gotthard 
Johann Zoege von Manteuffel bis in das I . 1744 als Stellvertreter der derzeitigen 
General-Gouverneure. Von letzterem Jahre an wurden schon besondere General-Gou-
vernementsräthe von der Regierung angestellt. 

M i t dem 7. November 1775, da die allgemeine Gouvernements-Ordnung erlassen 
wurde, fängt das System an, die Verwaltung und die Justiz des Reichs durch allgemeine 
Gesetze in eine gleichmäßige Form zu bringen, und in diese Form auch die baltischen 
Provinzen einzukleiden, zur Ausführung zu gelangen. 

Mußte dieses System im großen Reiche, wo die Zustände unleidlich waren, — 
als eine Wohlthat aufgenommen werden, so konnte doch hier, wo durch Selbstverwal>-
tung eine geregelte Staats- und Gerichtsverfasfnng in gesetzlicher Thätigkcit erhalten wurde, 
dieses System nur Schrecken und Betrübniß erregen. Eine alte, praktisch bewährte, 
aus eigenem Blute geborene, in edlem Geiste kräftig aufgewachsene Verfassung, sollte 
allein aus dem Grnnde geopfert werden, um einer Form Platz zu machen, die darauf 
berechnet war: gleichmäßig über ein so großes Reich herrschen zu können. 

Nach wenigen Jahren erfüllte sich diese Besorgniß. Der Allerhöchste Utas vom 
3. December 1782 enthielt die Anordnung, vom Jahre 1783 an die Verordnung vom 
7. November 1775 hier einzuführen. 

Am 9. December 1783 wird das Protokoll des Oberlandgerichts mit folgenden Worten 
geschlossen: nachdem nunmehr alle gerichtlichen Geschäfte besorgt waren und morgen auf 
Ihre Kaiserliche Majestät Befehl, das in Ehstlano angeordnete nene Oberlandgericht 
eröffnet werden soll, so wurde heute die letzte Zession dieses alten Oberlandgerichts 
gehoben Am 10. December wurden darauf sämmtliche neue Behörden der Statt
halterschaft Regierung, wie sie die Verordnung zur Verwaltung der russischen Gouver
nements vorschrieb, auf dem Schloß, nach der von dem St . Petersburgi'schen Erzbischof 
Gabriel vollzogenen kirchlichen Weihe, feierlichst installirt. 

Die erste Behörde unter Vorsitz des Civilgouverncurs war die Statthalterschafts
oder Gouvernements-Regierung mit zwei Regicrungsräthen, und mit Hinzuziehung eines 
Gouvernemcnts-Procureuren, als Wächter des Gesetzes. 

Die zweite Behörde war der Kameralhof unter Vorsitz des Vicegouverneurs. 
Die dritte Behörde die Palate der Criminalsachen. 
Die vierte Behörde die Palate der Civilsachen. 
Die fünfte Behörde das Gcwissensgericht. 
Die drei letzten Behörden bestanden aus einem Präsidenten, zweien Ruthen und 

Beisitzern. 
Die sechste Behörde und den drei Palaten untergeordnet war das neue Oberland-

gericht, mit einem Vorsitzer und vier Beisitzern. 
Am 12. December 1786 wnrde schließlich auch das Landraths-Collegium aufgehobeu. 
Hat nun jede Generation ihre Sorgen, ihre Erinnerungen und Hoffnungen, so 

erscheint ihr oft die jüngst vorausgegangene Zeit schon fremd und unglaublich, wie eine 
hlllbverklungene Sage. Feru wie wir heute der Zeit der Statthalterschafts-Verfassung 
liegen, wird nachfolgender Anszug, dem „Dorpater Tagesblatt" Nr. 22 entlehnt, aus 
dem Berichte vou Albert Ehrenstrom vom Jahre 1788 an den König Gustav I I I . von 
Schweden, mit Hinblick auf die gegenwärtige Reformfragc, hier am Orte sein. 

„Da diese Verfassung" schreibt er, „den Adel beider Herzogthümer auf denselben 
Fuß setzt, wie im ganzen übrigen Rußland, so erstirbt damit in jenem Adel das Streben, 
durch Tüchtigkeit und Vaterlandsliebe bei den Landsleuten guten Namen und Achtung 
zu erwerben, vo r der Verfassungsänderung der einzige Weg zu deu höchste« Ehren und 
Würden im Lande. I n dem Maaße, als der Adel für Vaterlandsliebe erkaltet und 
die Wertschätzung seiner verlorenen Rechte einbüßt, sondern sich seine Glieder von der 
Gemeinschaft uud trachteu, jedes für sich, nur uach eigener Wohlfahrt. 

Diese Verderbuiß hat den Adel so rasch ergriffen, daß ich verständige Beobachter 
einstimmig behaupten hörte, die Kluft zwischen dem Adel, wie er heute sei und wie sie 
vor der Verfassungsänderung gewesen, überbiete jede Vorstellung. Nicht nur ist inner
halb der Korporation alles Vertrauen geschwunden, sind alte Freundschaftsbande gelöst, 
steht Geschlecht gegen Geschlecht, sind Eitelkeit, Partheiung, Intriguen herrschende Laster 
geworden, sondern es sind auch mit einem Worte die EHMnder und Livländcr aus 
warmen Patrioten in unglaublich kurzer Zeit zu kalten Egoisten geworden." 

Die Erlösung von diesem traurigen Zustande haben wir allein nur Gott zu danken, 
der den Kaiser Paul I. uns als Erretter zusandte! Sein Restitutions-Mas vom 28. 
November 1796 erregte hier um so stürmischere Freude, als man den Werth der alten 
Verfassungen erst recht zu würdigen gelernt hatte, nachdem sie außer Kraft gesetzt 
worden war. 

Von den Statthalterschafts-Behörden verblieben jedoch: die Gouvernements-Rcgierung 
unter dem Civilgouverneur. Der Kameralhof uutcr dem Vicegouverneur, und der Gou-
vernements-Protureur wie früher als Wächter des Gesetzes. Zugleich kam auch das 
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Oberlandgericht, von dein vor der Auflösuug die Appellation an das Reichs-Iustiztolle-
gimn ging, unmittelbar unter dem Dirigirendcn Senate zu stehen. 

M i t dem Senatsnkas vom 2. Ma i 1805 durch welchen die sogenannten Landes
obliegenheiten im ganzen Reiche in ein gleichförmiges System gebracht werden sollten, 
wurde nun auch unsere Steuerverfassung bedroht. Der Utas bezweckte, Verhältnisse im 
Reiche zu ordnen, wo es an festen Regeln und untadclhafter Anwendung der von Zeit 
zu Zeit erlassenen Verordnuugcn bisher gefehlt hatte. I n Ehstlnnd dagegen waren 
diese Verhältnisse seit den ältesten Zeiten wohlgeordnet. Tic waren unabtrennbare 
Organe unserer landständischen Verfassung geworden und konnten daher nur mit Auf
losung ihrer selbst und ihrer Rechtsverhältnisse, in das verzeichnete System hineingebracht 
werden. I n Erwägung der Gefahr beauftragte die Ritterschaft dcu Nitterschafthaupt-
manu von Rosenthal der hohen Staatsregierung die Sachlage vorzustellen und um 
Belastung bei dem eigenen System zu bitten. 

Das Dorp. Tagesbl. gicbt über den Gang dieser Angelegenheit nachfolgende Relation: 
Der Minister des Innern Graf Kotschubei entschied am 20. Deccmbcr 1805: 

„Wenn die Einrichtung der Landesobliegcnhciten in Ehstlnnd immer auf Veranlassung 
„des Adels bestritten worden nnd wenn nach den Rechten des dasigen Gouvernements 
„diese Verbindlichkeit eigentlich dem Adel obgelegen hat, so ist, dn in diesen Rechten 
„durch die Vcrordnnngen wegeil der Obliegenheiten teme Veränderung getroffen worden, 
„dieses Fach auf seine vorige Grundlage zn belassen." 

Am 20. Juni 1816 erfolgte abermals ein Utas in derselben Angelegenheit mit 
Erläuterungen zu dem Utase vom 2. Ma i 1805. Nachdem dieser vom Eivilgouverneur 
zur Nachachtung an die Ritterschaft übcrsaudt wordeu war, beauftragte der ritterschaft-
lichc Ausschuß den Rittcrschasthauptmann von Baer, die geeigneten Gegenvorstellungen 
zn machen und delcgirtc den Landrath Baron Ungern-Sternberg nach S t . Petersburg. 

Am 29. Deccmbcr 1816 bestätigte ein Utas ausdrücklich die bisher von Ehstland 
genossenen Prärogativen nnd ordnete im Uebrigen nur an, daß jährlich ein Verschlag 
über dcu Betrag der Laudcsobliegeuheitcn dein Eivilgonvcrncur cinznreichen wäre. 

Eine ernstere Wendnng nahm die Frage, als sie ans wiederholtes Andringen des 
Finanz-Ministers znm zweiten Male in: Jahre 1824 in Anregung gebracht wurde. 
Seitens der Rcgieruug ging man wieder völlig von vorn von der Constatirnng ans, 
daß die in dem Utase vom 2. Ma i 1805 vorgeschriebenen allgemeinen Regeln in Betreff 
der Leistungen der Landcsobliegcnhcitcn in Ehstland noch immer nicht eingeführt seien; 
daß durch dieselben nur die Bcrechuuug, Einhebung, Verwendung n. dgl. geregelt, kcinen-
falls aber bestehende Rechte irgendwie gefährdet worden, daß ferner der Befehl vom 
Decembcr 1816 es den Ostsceprovinzcn anheimstelle, ihr früher auf Privilegien gegrün
detes Recht bloß hinsichtlich der freiwilligen Beiträge nnd Darbringungcn zu genießen, 
durchaus aber für dieselbe» keine Ausnahmen in der Ordnung der Leistung der Landcs-
obliegenhciten festsetze; demzufolge der bcrcgtc Utas in Ehstland uugcsäumt cinzuführcu 
ist. Die Ritterschaft wurde angewiesen, in eine von dem Gcncralgonvcrneur Marquis 
Paulucci niedergesetzte Commission Dcpntirtc abzuordnen. 

Der Rittcrschaftlichc Ausschuß verfuhr corrcct und gcnan, wic zuvor. Er beauf
tragte dcu Rittcrschafthanptmann von Bcnckendorfs, dic crfordcrlichcu Gegenvorstellungen 
zu machen; er erklärte, dic Commission nicht besenden zu wollen; er beschloß überdies 
sich für die in Rede stehende Frage zu der Livlänoischcn Ritterschaft in Relation zu 
setzen und mit derselben zu verbiudc«. Am l6. Ma i 1825 wurde dem Minister des 
Innern eine erste ausführliche Dcnkschrift, am 5. März 1827 eine zweite, uicht miuder 
ausführlichc, unterbreitet; man begnügte sich diese? M a l nicht mehr, die Vorzüge den 
alteu Ordnung uud ihre Stellung im System der Landcsvcrwaltung an vereinzelter 
Merkmalen zu kennzeichnen; der wiederholten nnd darum doppelt gefährliche:: Prätension 
stellte man einen großen Complex von Beweisen und Gründen entgegen; den Denk
schriften wurden Beilagen angehängt; die sämmtlicheu Eonfirmatoricu wurden aufgezählt, 
dic Privilcgicu des Landes systematisch nach drei Gruppen, als Lokalgcsctzc, als rittcr
schaftlichc Slandcsrcchtc, als rittcrschaftlichc Eorporationsrcchtc dargelegt; von der Ver
heißung, die Augsonrgischc Konfessiou nud Kirche in ihrer alten Stellung und Freiheit 
erhalten zn wollen, bis zu den untersten Sphären der eigenthümlich zugesicherte:: Be-
hördcuverfassuug: jedes althergebrachte uud jüugst noch erneuerte Recht wurdc namhaft 
gemacht und mitten in den: Znsammenhauge ciuer derart iu allen ihren Gruudlagen 
und Funktioucu erläuterten Vcrfassuug erwies sich das in Frage gestellte Prärogativ 
der autonomen Vcrwaltnng der Landesobliegenhciten als fest an der ihm gcbühreuden 
Stelle eingefügt nnd aus dem Complcx des gcsammtcn Systems nicht zu trennen. 

Eben diesem Nachweis wird es jener Zeit seine Rcttuug am meisten zu danken 
gehabt haben. Hätte die alte Ordnnng praktisch ihrem Zwecke nicht entsprochen, so 
mochte es ihr auf dic Dauer wcuig helfe::, wem: sie rechtlich auch noch so fest 
begründet war. Lag ihr wieder::::: eine rechtlich nicht Massige Basis zu Grunde, so 
hätte sie sich vergebens ans bloß praktische Vorzüge bcrnfcn. Daß sie nach beiden 
Seiten unangreifbar erschien nnd daß ihr nichts vorzuwerfen war, als etwa ihre 
Sonderstellung zn Seiten eines das übrige Reich umfasseudeu Systems, das mnßtc die 
Taktik selbst Solcher abschwächen, welche in: Gruudc ihres Hcr;euo gerade diese Soudcr-
stellung als den schwersten aller Vorwürfe ansehe:: mochten, der irgend erhoben werden 
könnte. Man verzichtete also auch dieses M a l um so mehr auf jeden entscheidenden 
Eingriff, als fclbst dic Obcrvcrwaltnng der Provinzen sich gegen die russische Orduung 
erklärt hatte, aus welcher, uach dcr Mciuuug dcs Marquis Paulucci, auf die Ostsee-
Provinzen nur zwei untergeordnete Pnnltc Anwcudung finden dürften. 

So kam es nach dreijähriger Verhandlung, in Ucbcreinstimmnng der Ministerien 
des Innern uud der Finanzen, zn der Resolution: „Da die Prüstanden-Ordnung vom 
2. Ma i 1805 iu dem Ehstläudischcu Gonverncmcnt nic in Kraft gesetzt worden, so sei 
auch ferner die wegen Leistung der Prästanden, sowie wegen darüber geführter Verrech
nung zeithcr stattgehabte Qrdnuug beizubehalten." 

Zum zweiten Male war dic Fragc zn Guustcu Ehstlands cntschicden. 
Dic Minister dcs Innern und der Finanzen sprachen sich nnr noch dahin ano, 

daß die Vudjcts dem Gouverncnr nnd dnrch diesen den beiden Ministerien vorzustellen 
wären und daß Dvmainenbauern nicht ohne Wissen nnd Einwilligung des Kameralhofs 
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sollten besteuert werden dürfen. I m Uebrigen hatte selbst der Minister des Innern 
anerkannt, daß der Adclsversammlung, welche alle Mittel allein aufbringen, auch die 
Controlc ganz anheimzugeben sei, da jede auswärtige Einmischnng schädlich wirkcn müßte. 

Die letzte Collisiou zwischen dem Reichs-System der Landesobliegcnheitcn und 
uuserer Stcnervcrfassuug erfolgte durch die vou der Stadt Rcval vorgestellte Erklärung 
den Anforderungen der auf ihr ruheudcn Quarticrlasten aus eigenen Mitteln nicht mehr 
genüge« zu können. 

Am 4. I nn i 1856 wurde folgende Verfügung des Reichsraths Allerhöchst bestätigt: 
1) Unter Vorsitz des Cioilgouvcrucurs wird in Ncval zeitweilig eine Eommissiou nieder
gesetzt aus Dcputirten des Adels sowohl, wie sämmtlichcr in der Stadt gruudbesitzlichcn 
Staude uud zwar je zweien Personen aus jedem Staude. Die Commission soll einen 
ausführlichen Entwurf zusammenstellen iu Betreff der Organisation des Quarticrweseus 
der Stadt Reval uud der positiven Abgrcuzuug der Verpflichtungen des Landes und der 
Stadt für die Leistung dieser Obliegenheit 2) Den betheiligten Nessorts bleibt es vor
behalten, in diese Commission von sich aus Deputirtc zu delegircn. 3) Zur Deckung 
des in der Revalsche» Quartirtassc bis zum 1. Januar 1856 entstandenen Deficits von 
73,986 Rbl. haben die ehstländischc Ritterschaft nnd die Krone zu gleichen Theilcn zu 
concurrireu. Die aus der Kroustasfe aufzubringende Hälfte mit 36,993 Rbl. ist aus 
den Reichs-Landcsobliegenheiteu des Trienuiums vom Jahre 1857 zurückzuzahlcu mit 
der Bedingung, daß bei der alleudlichcn Bcmthciluug der Frage, ob die Gouvcrucments 
Liv- und Ehstlaud nicht an den Steuern für die allgcmciucu Rcichs-Laudesobliegcuheiten 
participiren follen, zugleich die Frage erledigt werde: ob uicht ein Thcil der gegenwärtig 
für Rechnung der genannten Obliegenheiten der Stadt Reval verabreichten Unterstützung 
auf die localen Steuern dieses Gouvernements angewiesen werden sollte, nach Maaßgabe 
der für dieselben im Verhältniß zn den übrigen Gouvcrucments in der allgemeinen 
Reparation veranschlagten Raten zum BeHufe der Lcistuug der Rcichs-Laudcsobliegenhciten. 

Die Mitthcilung dicfes Allerhöchst bestätigten Neichsrnthsgutachtcus au die Ritter
schaft erfolgte iu dcu ersten Tagen des I n l i . D i e ehstländischc R i t t e r s c h a f t 
v e r f u h r w i e d e r u m genau , wie i u dcu J a h r e n 1805 und 1824 b is 1827. 
Sic ergriff jedes gesetzliche Rechtsmittel; sie weigerte sich, in die zu Reval niedergesetzte 
Commission Abgeordnete zu delegircn; sic beauftragte den Nittcrschafthauptmaun, gegen 
die auferlegte Zahlung höchsten Orts zu snpplicircn, sic brachte verschiedene Gegenmittel 
in Vorschlag, wie der Verlegenheit der Stadt abgeholfen werdcu tonne. 

Zwei wichtige Fragen waren bei allein dem offeubar zu trenueu: die Frage der 
einmaligen Untcrstützuug uud die Frage der allgemeinen Organisation. Die crstere 
hattc allcnfalls nur vorübergehende Bedeutung; die Tragweite der zweiten ließ sich kaum 
zum Voraus crmessen. 

Die Entscheidung der ersten ließ nicht lange auf sich warten. I u Folge einer 
Immediateingabe wnrde zwar die Zahlnng der der Ritterschaft auferlegte» 36993 R. 
auf Allerhöchste» Befehl beaustaudct uud zur abcrmaligcu Entschciouug au das Minister 
Comito gewiesen, am 11. Juni 1857 jedoch erfolgte defiuitiv die Allerhöchste Bestätigung, 
da die Sache bereits vom Reichsrath auf das Gcuauestc geprüft worden sei. Die 
Ritterschaft leistete die Zahlung. 

Unentschieden blieb somit nnr noch die letzte, die Hauptfrage. Wie die Ritterschaften 
von Liv- und Ehstland sich zn ihr stellten, tonnte leinen Augenblick zweifelhaft sein. 
Wnrdcn sie förmlich in die Reparation hineingezogen, welche znm Behuf der Rückzahlung 
der der Stadt Ncval von der Krone schon früher vorgcfchosfcncn 30000 R. anzuordnen 
war, fo hieß das, wie bemerkt, die Frage ob Liv- nnd Ehstland im System der Reichs-
Prästandcnordnung zu stehen kommen sollte», zugleich factisch »»d principicll entschciden. 

Die livländischc Ritterschaft stellte ihre Eiuwcuduugcu iu eine»: k»rzc» Memoire dar. 
Der Rittcrschafthauptmann Graf Keyserling begleitete die Einwendungen der ehst

ländischc» Ritterschaft mit einer äußerst gründlichen Denkschrift, i» welcher die Vorzüge 
des althcrgcbrnchtcn ehstländischc» Steuersystems gcgc» das Rcichssystcm der Landes
obliegcnheitcn in weiteste»! Si»»c erläutert warm. 

Bci dicscr Sachlage entschloß sich die Ritterschaft mit der Stadt Reval in Ver
handlung zn treten, und ihr das Ancrbictcn zu machen, nach einem näher bestimmten 
Ansätze, den Ausfall der städtifchcu Quarticrtasfc zu occkcu. Der Vertragsentwurf wurde 
höhcrn Orts vorgestellt — fand aber keinen Beifall. Vollends war jede Aussicht, auf 
dem bctrctcucu Wege ein Ziel zu erreichen vereitelt, als aus Auorduuug des Ministers 
des Innern der vom Nathc im Näme» der Stadt mit der Rittcrschaft cutworfcne Ver
gleich emcr vo» de» Hansbcsitzern erwählten Dclcgirtcn-Vcrsammluug zur Meinungs
äußerung vorgelegt wurde. Es zeigte sich dabei uur die Eugc der städtischen Vertre
tung nnd die Zerfahrenheit der städtischen Bevölkerung. Die ganze Frage blieb in 
der Schwebe. 

Für die Ansdaner mit welcher die Rittcrschaft ihrc autonome Verwaltung und ihr 
Steuersystem über ciu halbes Jahrhundert hindurch uach außcu hiu vertrete» und be
hauptet hat, liegt eine glänzende Rechtfertigung in dem Vcrdammnngsurthcil, welches 
in jüngster Zeit über das bisher bestaudcuc Reichs-Systcm der Landesobliegcnheitcn 
von Scitcn dcr Regierung selbst ist ausgesprochen worden. I n einzelnen Sätzen liest 
sich dieses Urthcil als hätte es seinen Standpmüt von der ehstländischen Denkschrift 
entlehnt, und verheißt schließlich auf dein Princip der Selbstverwaltung ein neues 
System zu begründen. 

Während man in obiger Zeit bemüht war, die Admimstratio» des Reichs nach 
allgemein gültigen Regel» zu uuiformirc», war mau auch im Iustizwcsen nicht weniger 
beschäftigt, die Gesetze des Reichs in ein allgemeines Ncichsgesctzbuch zusammc»zutragen. 
Die Schwierigieit, dic i» dc» Proviuzeu Ehst-, Liv- und Kurland geltenden, von den 
Rcichsgcsctzcn abweichenden Nechtsbestimmungcu in dasselbe aufzunehmen, wurde dadurch 
gelöst, daß für die Commission zur Abfassuug der Gesetze im Jahre 1809 die Ver
ordnung erlassen wnrde, eine besondere Zusammcnstcllnng zu einem Provinzialgesctzbuch 
anzufertigen. 

I n Folge dcffen wurdeu in Ehstland verschiedene Eommissiouen niedergesetzt, und 
zwar iu dcu Iahrcn 1818, 1828 und 1832. Darauf ward vom Oberlandgcricht und 
der Ritterschaft im Jahre 1836 der Landrath Iwan von Grünewald!, als Mitglied der 
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bei der eigenen Kanzellei S r . K a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t ernannten Revisions - Com-
mission der Provinzialgesetze deligirt nnd ihn, als Assistent der Manugcrichts-Secretair 
Dr . Carl I u l i us Pauker beigegeben. 

Die Commission übergab ihre vollendete Arbeit am 29. M a i 1839. Am 2 1 . 
Jun i 1845 wurden die ersten beiden Thcilc des zusammengestellten Provinzialrechts der 
Ostsee-Gonvernements, die Bchördcnverfassnng und das Ständcrecht Allerhöchst bestätigt 
und vom 1. Januar 1846 iu volle Gesetzeskraft gestellt. 

Die drei folgenden Theile sollten die Civilgesetze, die Regeln des Civilprocesses 
und die Regeln des Kriminal-Proccsses enthalten. Diese sind jedoch bis jetzt noch nicht 
erschienen. 

Nach der am 29. September 1862 veröffentlichten Reorganisation der Rechtspflege 
hat nun die Regierung auch in diesem Fache ein neues System angenommen. Ein 
System welches in Ehstland, wie aus dem Ritter- uud Landrechtc, so wie aus den 
manngcrichtlichen Urthcilen in der Ehst- und Livländischen Briefladc zu ersehen, hier 
früher einheimisch gewesen ist. Es hatte den maßgebenden Ansichten der letzten 160 
Jahre weichen müssen. Nun erscheint es freilich mit einem der alten Zeit fremdgewe-
sencn Apparate, aber immerhin wird es wieder dem alten, einfach gebliebenen Organis
mus unserer Verfassung einzulenken sein, wenn wir nns nnr die Mühe geben wollten, 
es in einfacherer Weife nuzupasseu, als die moderne Zeit es nmgebiloet hat. 

Jedenfalls sind durch die Verordnungen vom 29. September 1862 die innerhalb 
achtzehn Jahre gemachten Vorarbeiten unnütz oder doch unbrauchbar geworden, da die 
Regeln des Kriminal- so wie des Civil-Proeesses auf ganz andern Grundlagen festzustellen 
sind als früher. 

Hier fragt es sich nun, wie viel Zeit wird von neuem uö'thig sein, um diese neueu 
Regeln in systematisch geordnete Formen zu bringen? 

Kann überhaupt vou ciucr Umgestaltuug der Justiz-Behörden die Rede auf unferm 
Landtage fein, ehe das processualischc Verfahren bekannt ist? 

Meiner nnmaßgeblichen Ansicht nach, müßte der Anfang erst damit gemacht werden, 
daß ein Projekt znr Umgestaltung des Gerichtsverfahrens der Ritterschaft vorgelegt 
werde. Ist dieses geschehen, so wird sie auch in der Lage sein, ihr Urtheil darüber 
abzugeben, in wie fern dieses Verfahren bei den bestehenden Gerichtsbehörden eingeführt 
werden tonnte; oder in wie fern die bestehenden Behörden zn diesem Bchufe einer Um
gestaltung unterzogen werden können, ohne die Grundprinzipien der ritterschaftlichen 
Verfassung irgendwie zu schwächen. 

An nnsere Zustände angepaßt ließe sich gewiß Manches aus dem von der Regie
rung, ans weiterem Gesichtspunkte entlehnten Systeme vereinfachen. 

Die Ritterschaft hat in der Organisation ihres Gerichtswesens vorzugsweise Richter 
zu berücksichtigen, die dem Lande selbst angehören, und danu Formeu zu schaffen, die 
so einfach find, daß sie nicht allein dem Landvollc verständlich sind, sondern auch in der 
kürzesten Zeit die Entscheidung herbeiführen können. — Daher ist auch die Versetzung 
der Manngerichte in die Kreise eine absolute Nothwendigteit. 

Von den nnter Landesjurisdiction stehenden Stünden, ist der Vauerstand bei weitem 
der zahlreichste. Bei diesen sind die Prozesse in Kr iminal , wie im Eivilfache so ein
facher Natnr, daß die Vernunft des Richters, wenn er selbst Landbesitzer ist, hinreicht, 
um das Recht zu fiuden. Proceffc zwischen adclichcn, bürgerlichen und der Bauerschaft 
Angehörigen haben mcistenthcils Gründe, die in Liquidationen bestehen, welche aus Arbeis
oder Pachtverhältnissen hervorgehen. Processe zwischen Gliedern des einheimischen Adels 
haben ihren Grund aus uachbarlichcu Landbesitzverhältmssen. 

Nehmen wir noch in Betracht, daß die gerühmte Civilisation bei uns noch nicht 
so weit vorgeschritten ist, daß gewisse cau8L8 eeltzdre« zn verhandeln wären,— daß 
Processe mit Ncgierungs-Organcn, Prcßvergchen uud Hochverrat!) — weun überhaupt, 
so doch erst bei dem Obcrlandgerichte verhandelt werden, so ersehen wir aus diesen 
Verhältnissen, daß, wie nothwcndig es der Theorie nach anch sein mag, Fachjuristen als 
Richter zn haben, in der Praxis für die Manngerichte es keine absolute Nothwendigteit ist. 

Ein auf Gehalt angestellter Nichter ist überdem kein so unabhängiger Nichter, als 
es der grundbesitzliche Edelmann gewesen ist. Und wenn auch zugegeben werden müßte, 
daß neben letzterem der Einflnß des Secrctairen von größerer Bedeutung sei, so hat 
doch dieser Umstand, wie die Erfahrung lehrt, das Zutrauen zn der Unparteilichkeit 
der Richter nicht abzuschwächen vermocht. Bei dem Geiste und den moralischen Eigen
schaften unfercr Ritterschaft könnten wir nnser praktisches System immer noch vertei
digen und aufrecht halten, wenn wir anch nicht verfäumcn dürfen, für die Zukunft 
unsere Vorsorge dahin zu treffen, daß wir unsere Jugend anhalten, die Rechtswissen
schaften nicht allein als Vrodstndium zu wählen, sondern auch zu ihrer eigenen Aus
bildung, um dem Vatcrlandc auch in diesen: Fache einst nützlich sein zu tonnen. 

D a s L a n d r a t h s - K o l l e g i u m und O b e r l a n d g e r i c h t . 

Dieses Institut mit zwölf aus der Zahl der älteren Glieder der Ritterschaft er
wählten, in den Landesrechten, Statuten, Gebräuchen und < öcwohnheiten erfahrenen, 
nach Harrisch-Wicrischen Rechten erblich und adelich angesessenen Männern besetzt, stand 
zu jeder Zeit erhaben über alle Verdächtigungen, wie in politischer, so in judieiarischcr 
Hinsicht, nicht allein dem Lande, sondern auch allen vier Regierungen gegenüber, denen 
Ehstland unterworfen gewesen ist. 

Als Hüter der Verfassung haben die Landräthe die Ehre und die Rechte der 
Ritter- und Landschaft zu wahren und zu vertreten gewußt, uud im Obcrlandgerichte 
als Apostel des Ehstländischcn Ritter- und Landrechts, Recht und Gerechtigkeit zu Hand' 
haben und aufrecht zu erhalten mit Gewissenhaftigkeit erfüllt. 

Dieses Institut, der Schlußstein einer freien landständischen Verfassung, besetzt mit 
Männern, welche die Ritterschaft aus eigcucr Mi t te uud ungezwungener Wahl zu Ver
treter» ihrer Rechte einsetzt, ein Inst i tut , um welches jede deutsche Gemeinde die Ehst-
ländische Ritterschaft beneiden kann, denn nirgends ist mehr ein Land in Deutschland 
zu stude», wo die Gemeinde ihre Richter bis zur obcrsteu Spitze hinanf selbst erwählt 
und ohne weitere Frage insetzt. 
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Dieses Institut soll nun auch reformirt werden, nachdem es noch am Schluß des 
vorige« Jahres als die Seele und das Herz unserer Verfassung angesehen wurde. 

Fünf Glieder sollen fortan das volle Oberlandgericht bilden. 
Es wird ihm mithin die höhere Bedeutung genommen und zu einem Departement 

der aus der Statthalterfchafts-Verfassung bekannten Gerichtspalate umgeschaffen, uud 
bleiben ihm nicht einmal so viel Glieder, um einer allgemeinen Versammlung aller 
Departements der Palate zu entsprechen. 

Ich glaube auf historischer Grundlage uachgewicscu zu habcu, daß weder Noth-
wendigkeits- noch Nützlichkeüs-Gründc vorhanden sind, um irgend welche von dcu Re
formen an dem Institute des Lanoraths-Kollcgiums und Oberlauogcrichts vorzunehmen. 

V o n den Mannger i ch ten . 

I n Cwilsachcu entscheiden die Manngerichtc allcndlich ohne Appellation alle Sachen, 
deren Gegenstand an Werth 300 Rbl. nicht übersteigt. 

Die Manngerichte von Wicrland und der Wicck iu die Kreisstädte versetzt. Für 
Ierwcn ein besonderes Manngericht eingesetzt. 

Die Gehalte der Kanzclci-Veamtcu verbessert. 
Die Uebclstäude, welche in den gegenwartigen Mcmngcrichten und dem Institute 

der Hakenrichter gerügt werden, sind hauptsächlich Folgen der Lotalisirung der Mann
gerichte in der Stadt Ncval. 

Die Untersuchung der Kriminalfälle gehörte ursprünglich nicht den Hakenrichtern, 
sondern den Mannrichtern. Erst nachdem die Manngerichte nach Ncval versetzt wurden, 
sind sie den Hakenrichtern übertragen worden. 

Werden die Manngerichte in die Kreise zurückversetzt, so wird die uaturgcmäße 
Ordnuug wieder hergestellt und die Möglichkeit gegeben, jede Sache in der kürzesten 
Zeit abzumachen. Auch wärm besondere Untersuchungsrichter nicht absolut uothwcndig. 

Sol l das manngcrichtliche Institut seiucm Zweck vollständig entsprechen, so muß 
für Ierwen eiu eigenes Manngcricht eingesetzt werden. 

Nach dem Fundamcntal-Reglemcnt § 9a pa^. 10 befinden sich bei allen Gerichts
behörden Protureurc nnd Prokurcurs-Gehülfcn. 

§ 47 paß. 15. Die Proknreurc der Bezirksgerichte haben Kollegen. 
§ 4 paF. 23. M i t der anklagenden Gewalt, o. h. der Anfdeckung der Verbrechen, 

der Verfolgung der Schuldigen, sind die Proiurcurc betraut. 
Gegen die Versetzung der Manngerichtc in die Kreise ist eingewandt worden, daß 

in den Kreisstädten keine Advokaten sind, uud da sie alle iu Ncval wohneu, so wäre 
die Versetzung von hier unthuulich. 

Da aber das Fundamental-Reglement (Allgemeine Regeln § 50 pag'. 20) die 
Beschaffung von Advokaten nicht als eine Pflicht der Regierung hingestellt hat, sondern 
es der freien Entschließung dieser Fachmänner überlassen hat, ihren Wohnort zu wählcu, 
so glaube ich, hat die Ritterschaft auch kein Mchreres zu thuu. Sie hat in Ehstlcmd, 
wie die Staatsregiernng in Rnßland, nur für das Vorhaudenscin von Behörden an 
denjenigen Orten zu sorge«, wo dieselben dnrch Lokal- uud Bcvölkcruugsverhältnissc als 
nothwcndig erscheinen. 

Hier vereinigt sich nun beides. Die Beschwerden, welche den Bewohnern der 
Kreise Wicrland, Icrwen und der Wieck durch die gegenwärtige Entfernung der Mann
gerichtc auferlegt sind, dürfen jedenfalls nicht länger fortdauern. Durch Abstellung der
selben wird die Ritterschaft sich einen freundlichen Dank von circa 89,000 mäuulichen 
Seelen verdienen, ein Erfolg — den wir eben so beharrlich anzustreben haben, als die 
Erhaltung unserer Verfassung — und den wir höher schätzen müssen, als Alles, was 
außerhalb des Bereichs unserer Laudcsjurisoiktiou über uns gesagt werden kann. 

Indem ich die Besoldung der dreijährigen Richtcrämtcr, als mit dem Geiste unserer 
Verfassung nicht vereinbar, glaube hinlänglich nachgewiesen zu habcu, muß ich auf mciucu 
Antrag — die bessere Besoldung des mnnngerichtlichcn Kanzellei-Personals — zurück
kommen, welche ich im Jahre 1859 als Mannrichtcr einzureichcu die Ehre hatte. 

Die Sekretäre und Aktuare müssen jedenfalls so salarirt werden, daß sie von ihrem 
Posten allein cxistiren können. Dann könnte auch dem Sekretär die Bedingung auf
erlegt werden, nicht mehr zu advocircn, wie es gegenwärtig der Fall ist, und daher so 
viel Zeit auf die Privatpraxis verwenden, daß sie die Geschäfte des Manngcrichts nur 
oberflächlich besorge« tönncu. 

Ich schlage daher vor, die Gehalte wie folgt zu verbessern: 

Gegenwärtige Gehalte. 
R. K. R. K. 

601 70 601 70 
498 85 

279 28 284 28 
204 28 

100 — 86 — 
— — 

2 Wachtm. 
zusammeu 203 60 

— — 

— dem Sccretair in Harricn und Wicrland zn 
— dem Sccretair in Ierwcn nnd der Wicck „ 
— dem Actnar in Harrien und Wicrland „ 
— dem Actuar in Ierwen nnd der Wicck „ 
— dem Kanzellisten in Harricn und Wicrland „ 
— dem Kanzcllisten in Icrwcn nnd ocr Wicck „ 

— den 4 Wachtmeistern „ 
— Zn den 3 Manngcrichts-Lotalcn in den 

Krciscn ncbst Erhciznng „ 

S.-R. 

„ 

„ 

1 0 0 0 -
800^ . 
6 0 0 -
4 5 0 -
1 0 0 -
6 0 -

1 0 0 -

300 

- 2000. 
1600. 
1200. 
900. 
200. 
120. 

400. 

900. 
Summa S.-R. 7320. 

Die gegcnwmtigcn Gehalte betrugen 2859 N. 69 K. 
Die Krcisgerichts-Gchaltc betragen 516 Tschctw. Roggen 

a 85 Rbl. pr. Last gerechnet 2924 „ — „ 
Davon die Hälfte in natura nnd die andere Hälfte in 

Gelde ans der Rittcrtassc. 
Diesc Zahlung tönntc in Korn anch wcitcrhin gczahll werden, nnd auf 

1032 Tschctw. erhöht werde«. 68 Last 12 Tschctw. 5 85 R. betragen S.<R. 5848 
Somit bliebe für ^ie Ritterkasse S.-R. 1472 
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V o n den H a k e n r i c h t e r n . 

Wenn die Manngcrichte in die Kreise versetzt werden, so können die gegenwärtigen 
11 Hakenrichter (im Jahre 1721 war in jedem Kreise nur ein Hakenrichter, im Jahre 
1734 wurden die hakenrichterlichen Distrikte von 7 auf 11 gesetzt) in ihren Stellungen 
verbleiben. Es müßte nur darum nachgesucht werden, daß von dem im Provinzialrecht 
(Art. 973 dem Hakenrichter zugewiesenen 53 Kompetenz-Paragraphen mindestens nachfolgende 
21 ihm abgenommen würden §§ 5, 6, 8, 9, 10, 11 , 12, 13, 14, 15, 20, 2 1 , 22, 
23, 24, 30, 32, 35, 36, 37 und 4 1 . — Von diesen könnten einige ganz wegfallen, 
andere dagegen den Gemeinde-, Kirchspiels- und Manngerichten wieder zugezählt werden. 

Das Hatengcricht in der Kreisstadt wird dann ganz überflüssig. 

Ich appellire schließlich an die Einsicht und den Patriotismus der Ritterschaft und 
beschwöre sie, bei ihren Veschlußnahmen vor Allem als Endpunkt — die Aufrechterhaltung 
unserer Verfassung in Betracht zu nehmen. 

„Was man von der Minute ausgeschlagen 
„Giebt keine Ewigkeit zurück." 

Nächst Gott, der Ehstlano und dessen deutsche Ritter stets unter seinem besonderen 
Schutz gehalten hat, haben wir es der Standhaftigkeit unserer Vorfahren zu danken, 
daß wir noch unsere Kirche und dieselbe freie Verfassung besitzen. Diese weiter zu 
schützen und zu vertreten, müßte unsere Aufgabe so lange bleiben, bis auch die Prinzipien 
unserer Verfassung ihre Anerkennung gefunden haben werden, wie in unserm Steuer
systeme, dem Systeme der Reichsoblicgcnheitcn entgegen, wir zu der Genugthuung 
gelangt sind, daß von der Regierung ihr eigenes System verurtheilt worden ist, und 
zwar häufig aus Gründen, mit denen in der ritterschaftlichen Denkschrift vom I . 1858 
— unser System vertheidigt worden ist. 
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